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IM NAMEN DES VOLKES 
 
 
 

 

In dem Rechtsstreit 

 

 
- Klägerin - 

 
Prozessbevollmächtigter: 

Rechtsanwalt  

wg. Forderung 

 

 
gegen 

 

 
MSC Cruises S. A 

- Beklagte - 

 
Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte  

 
wegen Forderung 

 
 
 

 
erlässt das Amtsgericht München durch den Richter am Amtsgericht aufgrund der mündlichen 

Verhandlung vom 22.09.2020 folgendes 
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Endurteil 
 
 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten 

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Be- 

trags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 

110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. 

 

4. Der Streitwert wird auf 1.839,00 € festgesetzt. 

 
 
 
 
 

 

Tatbestand 

 
Die Klägerin verlangt Entschädigung wegen vertaner Urlaubszeit sowie Schadenersatz im Zu- 

sammenhang mit einer gebuchten Kreuzfahrt. 

 

Im August 2019 hat die Klägerin gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Reisevertrag für 2 Perso- 

nen über eine Kreuzfahrt mit der Beklagten abgeschlossen. Die Buchung erfolgt über einen Rei- 

severmittler, der Firma M. Reisen in Bremen. Die Kreuzfahrt sollte am 14.02.2020 in Shanghai, 

China beginnen und dann über Japan, Hongkong, Thailand, Singapur Thailand, Sri Lanka, Indien, 

Oman am 12.03.2020 in Dubai enden. Der Reisepreis für 2 Personen betrug 3.678,00 €. Wegen 

der weiteren Einzelheiten nebst Reiseverlauf wird auf die als Anlagen A1 und A2 vorgelegten Rei- 

sedokumente verwiesen. Am 31.01.2020 hat die Beklagte eine umfangreiche Änderung der Route 

vorgenommen. Der Starthafen in Shanghai und somit die ganze Anreise und der Aufenthalt in 

Shanghai wurde gestrichen. Die Reiseziele Okinawa und Hongkong wurden ebenfalls komplett 

aus dem Programm genommen. Die Kreuzfahrt sollte nun in Singapur starten und während der 

Reise nochmals in Singapur Halt machen. Die Klägerin war mit der Streichung bzw. den Ände- 

rungen nicht einverstanden und teilte dies auch der Beklagten mit. Aufgrund der Änderung der 

vereinbarten Reiseleistung hat die Klägerin die Kündigung des Vertrages wegen Reisemängel er- 

klärt, hilfsweise den Rücktritt gemäß § 651g Abs. 1 Satz 3 BGB. Die Beklagte wurde vom Kläger- 
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vertreter mit Schreiben vom 05.02.2020 aufgefordert, den Reisepreis sowie Entschädigung für 

entgangene Urlaubsfreude in Höhe von 1.839,00 € unter Fristsetzung bis zum 14.02.2020 zu be- 

zahlen. Der Reisepreis wurde von der Beklagten der Folge erstattet. 

 

Der mitreisende Ehemann der Klägerin hat seine Ansprüche gegen die Beklagte vor Klageeinrei- 

chung an die Klägerin abgetreten. Die Klägerin hat die Abtretung angenommen. 

 

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Beklagte Entschädigung wegen entgangener Urlaubs- 

freude zu leisten hat. Sie erachtet insoweit 50 % des Reisepreises als angemessen. Die Beklag- 

te habe die Reise vereitelt. Durch die erheblichen Änderungen der vereinbarten Reiseleistungen 

sei das Interesse an der Reise entfallen. Zusammen mit dem Ehemann hätten sie lange vor Rei- 

sebeginn diverse Aktivitäten für die Reise herausgesucht und auch geplant. Durch die erhebli- 

chen Änderungen der Reiseleistung habe sich die Beklagte vertragswidrig verhalten. Um sich 

über die Rechtslage zu informieren und weitere Schritte einzuleiten, habe sie sich daher anwaltli- 

cher Hilfe bedienen dürfen. Es habe durch die Absage der gebuchten Leistungen ein erheblicher 

Reisemangel vor Reiseantritt vorgelegen. Entsprechend sei die Beklagte zum Schadenersatz 

verpflichtet. Sie müsse daher die entstandenen Anwaltsgebühren in Höhe von 571,44 € erstatten. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin ein Betrag in Höhe von 1.839,00 €  

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 

15.02.2020 zu bezahlen, 

 

2. die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe 

von 571,44 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 
Die Beklagte ist der Auffassung, dass sie die Routenänderungen auf der Asien-Kreuzfahrt nicht 

zu vertreten habe. Die Reisemodifikationen hätte nicht aus wirtschaftlichen oder planerischen 

Gründen, sondern allein aufgrund der sich rasant ausbreitenden Covid-19 Pandemie stattgefun- 

den. Bereits Ende Januar habe festgestanden, dass die geplante Reise aufgrund der außeror- 

dentlichen Umstände durch die Pandemie und deren rasante Entwicklung erheblich erschwert 

gewesen sei. Außergewöhnliche Umstände seien nicht nur in der Corona-Epidemie als Gesund- 
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heitsgefahr, sondern auch in den damit einhergehenden Sicherheitsbeeinträchtigungen begrün- 

det. Auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt noch keine förmliche Reisewarnung für China insge- 

samt gegeben habe, hätte infolge der massiven und gravierenden Maßnahmen zur Eindämmung 

der Pandemie, die schon im Januar 2020 vorgelegen hätten, außergewöhnliche Umstände bei al- 

len China-Reisen und Kreuzfahrten mit chinesischen und ostasiatischen Häfen vorgelegen, wel- 

che sie als Kreuzfahrt-Anbieterin habe berücksichtigen müssen. 

 

Wegen des weiteren Parteienvorbringens und zur Ergänzung des Tatbestandes Bezug genom- 

men auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien, das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 

22.09.2020 sowie die sonstigen Aktenbestandteile. 

 
 
 
 
 
 

Entscheidungsgründe 

 
I. 

 
Die zulässige Klage hat keinen Erfolg. Der Klägerin steht weder der geltend gemachte Entschädi- 

gungsanspruch wegen vertaner Urlaubszeit noch der Schadensersatzanspruch zu. 

 

Gemäß § 651h Abs. 4 Nr. 2 BGB kann der Reiseveranstalter vor Reisebeginn vom Vertrag zu- 

rücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des 

Vertrags gehindert ist. In diesem Fall ist vom Reiseveranstalter weder eine Entschädigung noch 

Schadenersatz zu zahlen, vgl. BeckOGK/Harke, 1.8.2020, BGB § 651h Rn. 54. Es kann im 

Streitfall dahinstehen, ob die – nicht vorgelegte – Mitteilung der Beklagten bezüglich der erhebli- 

chen Änderungen des Reiseverlaufs als Rücktrittserklärung mit dem Angebot des Abschlusses 

eines neuen Reisevertrages auszulegen wäre. Nach § 651n Abs. 1 BGB kann Schadersatz nicht 

verlangt werden, wenn der Mangel durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände verur- 

sacht wurde. Die Voraussetzungen des § 651h Abs. 4 Nr. 2 und § 651n Abs. 1 Hs. 2 Nr. 3 BGB 

sind insoweit identisch, vgl. BeckOK BGB/Geib, 55. Ed. 1.8.2020, BGB § 651n Rn. 13. Nach § 

651n Abs. 2 BGB kann der Reisende, wenn die Pauschalreise vereitelt oder erheblich beeinträch- 

tigt wird, auch wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in 

Geld verlangen. Der Anspruch besteht neben dem Schadensersatzanspruch aus § 651 Abs. 1 

BGB und hat - neben den zusätzlichen haftungsbegründenden Voraussetzungen der Vereitelung 

oder erheblichen Beeinträchtigungen der Pauschalreise - zunächst dieselben Voraussetzungen 
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wie der Schadenersatzanspruch gem. § 651n Abs. 1 BGB, vgl. BeckOGK/Klingberg, 1.11.2020, 

BGB § 651n Rn. 39. Mithin können Schadenersatz und Entschädigung gem. § 651n Abs. 1 bzw. 

Abs. 2 BGB nicht verlangt werden, wenn der Mangel der Reise durch unvermeidbare, außerge- 

wöhnliche Umstände verursacht wurde. Unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände liegen 

dann vor, wenn die Gegebenheiten außerhalb der Kontrolle desjenigen liegen, der sich auf sie be- 

ruft, sofern die Folgen auch dann nicht vermeidbar gewesen wären, wenn alle zumutbaren Vor- 

kehrungen getroffen worden wären. Ob ein Ereignis einen solchen Umstand darstellt ist im Ein- 

zelfall zu beurteilen. Der Ausbruch einer schweren Krankheit oder Epidemie am Reiseziel stellt 

unzweifelhaft ein solches Ereignis dar. Der Ausbruch einer Epidemie liegt außerhalb der Kontrolle 

der Parteien. Im Falle der weltweit vorherrschenden Covid-19-Pandemie, ist auch das räumliche 

Tatbestandsmerkmal unschwer erfüllt. 

 

Für den Fall, dass der Reisende den Reisevertrag von sich aus storniert, ist mittlerweile aner- 

kannt, dass es nicht zwingend erforderlich ist, dass schon zum Zeitpunkt des Rücktritts bereits 

Reisewarnungen für das Reisegebiet vorliegen oder dass das Zielgebiet von dem Ausbruch der 

Krankheit betroffen ist. Es genügt vielmehr eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine gesundheits- 

gefährdende Ausbreitung der Krankheit. Maßgeblich ist, ob bei objektiver Betrachtung eine siche- 

re Durchführung der Pauschalreise unmöglich sein wird, der Reisezweck also insgesamt infrage 

steht. Entsprechendes gilt, wenn eine die Reise prägende Reiseleistung schwere Mängel aufwei- 

sen würde, wie beim Ausfallen wichtiger Häfen bei einer Kreuzfahrt oder Highlights einer Rundrei- 

se. Bei der Ausbreitung von Krankheiten resultiert die erhebliche Beeinträchtigung aus der Ge- 

fährdung der körperlichen Gesundheit des Reisenden. Indiziert wird das Vorliegen einer Gesund- 

heitsgefährdung insbesondere durch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Aus dem Feh- 

len einer Reisewarnung kann allerdings nicht zwingend gefolgert werden, dass eine erhebliche 

Beeinträchtigung zu verneinen wäre. Dasselbe gilt auch für Warnungen der Weltgesundheitsor- 

ganisation. Gerade bei Gesundheitsrisiken dürfen die Anforderungen an die Erheblichkeit nicht zu 

hoch angesetzt werden. Daher ist die Erheblichkeitsschwelle bereits erreicht, wenn bei der Pro- 

gnoseentscheidung ex ante unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Einzelfalls mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 25 % zum Zeitpunkt der Anreise beziehungsweise während der Rei- 

se zu rechnen ist, vgl. BGH, Urteil vom 15. 10. 2002 - X ZR 147/01, NJW 2002, 3700, beck-online. 

Die BGH-Entscheidung bezieht sich zwar auf das Wetterrisiko eines Hurrikans, kann jedoch auf 

die Gefährdung durch eine Covid-19-Pandemie übertragen werden. Gerade bei der Corona-Infek- 

tion muss eine solche niedrige Schwelle genügen, da der Reisende bei einer Infektion mit der Ge- 

fahr seines Todes oder erheblicher Krankheitsrisiken rechnen muss, für die bisher keine ausrei- 

chenden Therapien erforscht sind oder ausreichende Behandlungsmöglichkeiten im Urlaubsge- 
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biet fehlen. Diese Grundsätze müssen auch für den Reiseveranstalter gelten. Wenn mit einer 

Wahrscheinlichkeit von zumindest 25 % damit zu rechnen ist, dass im Reisezeitpunkt eine erheb- 

liche Beeinträchtigung vorliegen wird, war die Beklagte zur vorgenommen Änderung der Route 

berechtigt, d. h. die durch die Änderung eingetretenen Mängel waren durch unvermeidbare, au- 

ßergewöhnliche Umstände verursacht. Im vorliegenden Fall ging es um eine Asien-Kreuzfahrt. 

Auch wenn sich Ende Januar 2020 diese Krankheit noch nicht weltweit ausgebreitet hatte, so war 

doch bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Covid-19-Erkrankung ein erhebliches Risiko für 

Leib und Leben der Reisenden und der Mitarbeiter darstellt, so dass die Beklagte berechtigt war, 

die streitgegenständliche Asien-Kreuzfahrt wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände 

wie erfolgt zu ändern. Zwar gab es zum Zeitpunkt der Routenänderung noch keine offizielle Rei- 

sewarnung des Auswärtigen Amtes für den gesamten asiatischen Raum, sondern lediglich eine 

Teil-Reisewarnung für China, nämlich für die chinesische Provinz Hubei. Die Evakuierung deut- 

scher Staatsangehöriger aus der abgeriegelten Metropolregion Wuhan wurde jedoch bereits En- 

de Januar vorbereitet. Das Auswärtige Amt riet angesichts des Infektionsgeschehens dazu, nicht 

zwingende Reisen nach China zu verschieben oder zu unterlassen. Am 29. Januar wurden in al- 

len Provinzen der Volksrepublik China Fälle der Sars-CoV-2-Infektion gemeldet. Insgesamt waren 

zu diesem Zeitpunkt 9.700 Personen positiv getestet und 213 aufgrund des Virus verstorben. Ab 

Januar 2020 begann in der Sonderverwaltungszone Hongkong die graduelle Schließung von 

Schulen, Kindergärten, Freizeitparks und öffentlichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie 

Sportzentren oder Bibliotheken. Am 25. Januar erklärte die Regierung in Hongkong den Virusaus- 

bruch zum "Notfall" – der höchsten Warnstufe. Die Schulen wurden zunächst bis zum 17. Febru- 

ar für ausgesetzt erklärt. Ab 30. Januar wurden Flug-/Zug- und Busverbindungen wischen Hong- 

kong und dem chinesischen Festland eingestellt bzw. erheblich eingeschränkt. Am 30. Januar 

wurden neue Fälle von Coronavirus in Hongkong bestätigt. In Deutschland traten Ende Januar 

2020 erste einzelne Erkrankungsfälle in Bayern auf. Nach British Airways und weiteren Flugge- 

sellschaften gab die Lufthansa am 29. Januar 2020 bekannt, den Flugverkehr einschließlich der 

ihrer Töchter zwischen der Volksrepublik China und Deutschland zunächst bis zum 9. Februar 

einzustellen, dann verlängert bis Ende Februar. Nachdem das Kreuzfahrtschiff  Diamond 

Princess am 25. Januar in Hongkong angelegt hatte, wurde am 31.01.– die Diamond Princess 

hatte in der Zwischenzeit Häfen in Thailand, Vietnam und Taiwan angelaufen und war auf Kurs 

nach Yokohama – bei dem Reisenden eine Infektion mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 

nachgewiesen. Das Schiff wurde am 5. Februar 2020 mit 3711 Passagieren und Crewmitgliedern 

an Bord im Hafen von Yokohama bis zum 19. Februar unter Quarantäne gestellt. Das Kreuzfahrt- 

schiff World Dream mit über 3700 Menschen wurde am 5. Februar 2020 vor Hongkong unter 

Quarantäne gestellt, nachdem ein Gast bei seiner Ankunft positiv auf das neuartige Coronavirus 
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getestet worden war. Die Passagiere durften nach viertägiger Quarantäne am 9. Februar 2020 

das Schiff verlassen. 

 

Die vorstehend aufgezeigten Umstände und Geschehnisse sind aufgrund von allgemein zugäng- 

lichen Veröffentlichungen gerichtsbekannt. Sie machen deutlich, dass zum Zeitpunkt der Ent- 

scheidung der Beklagten, die Reise nicht von Shanghai aus zu beginnen zu lassen und Hong- 

kong nicht anzusteuern, wenn nicht geboten, so doch jedenfalls gut nachvollziehbar war. Es er- 

folgte eine zunehmende weltweite Verbreitung des Coronavirus und immer mehr Länder reagier- 

ten auf unterschiedlichste Art und Weise hierauf. Insgesamt war die Situation generell unüber- 

sichtlich, was auch auf die Durchführung von Reisen und insbesondere Kreuzfahrten zutraf, mit 

einer Vielzahl von anzusteuernden verschiedenen Ländern, insbesondere auch China. Die allge- 

meine Situation einerseits sowie die möglichen Folgen von Einschränkungen oder Ansteckungen 

auf die konkrete Reise mussten gegeneinander abgewogen werden. Die Beklagte musste mit ob- 

jektiven nicht fernliegenden Umständen rechnen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Rei- 

se beeinträchtigen oder vereiteln würden. Bei unveränderter Route bestand die Gefahr, dass sich 

einzelne Passagiere beim Aufenthalt in China mit dem Virus bereits angesteckt hatten oder sich 

beim Besuch insbesondere der chinesischen Hafenstädte anstecken würden, was zu einer er- 

heblichen Ansteckungsrate auf dem Schiff hätte führen können. Zum damaligen Zeitpunkt kannte 

niemand die genauen Zahlen über die tatsächliche Verbreitung des Coronavirus in Asien. Die 

Dunkelziffer war mutmaßlich hoch. Große Kreuzfahrtschiffe stellen zudem aufgrund der sehr gro- 

ßen Zahl von Menschen, die auf engstem Raum zusammenleben einen idealen Nährboden für In- 

fektionskrankheiten dar. Die Geschehnisse um der beiden o. g. Kreuzfahrtschiffe verdeutlichen, 

auf welche Szenarien sich die Beklagte einstellen musste. Unabhängig davon, gab die tatsächli- 

che Entwicklung des Infektionsgeschehens zur Pandemie der von der Beklagten angestellten 

Prognose uneingeschränkt Recht. Bei der gegebenen Sachlage ist für eine Entschädigung we- 

gen vertaner Urlaubszeit gem. § 651n Abs. 2 BGB kein Raum. 

 

Mangels Schadenersatzanspruches sind die vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren nicht im 

Rahmen des Schadenersatzes gem. § 651n Abs. 1 BGB zu erstatten. Die vorgerichtlichen 

Rechtsanwaltsgebühren sind auch nicht im Rahmen des Verzugsschadens zu erstatten. Dies 

folgt schon zu einem Teil daraus, dass mangels Begründetheit der Hauptforderung auch kein An- 

spruch auf Nebenforderungen besteht, weshalb die Klage auch hinsichtlich der geltend gemach- 

ten Zinsen abzuweisen ist. Soweit die Beklagte vorgerichtlich auch zur Rückzahlung des Reise- 

preises aufgefordert worden ist, mangelt es am Verzug. Die Kosten des verzugsbegründenden 

Rechtsanwaltsschreibens gehören nicht zu ersatzfähigen Verzugsschaden 
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II. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. 

 
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Die Streitwertfestsetzung erfolgt gem. § 3 ZPO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen die  Entscheidung  kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-  

sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu- 

ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Landgericht München I 

Prielmayerstraße 7 

80335 München 

 
einzulegen. 

 
 
 
 

gez. 

 
S. 

Richter am Amtsgericht 

Verkündet am 08.12.2020 

gez. 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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